
 

 

 

MEDIENMITTEILUNG VOM 04. MÄRZ 2020 

BILANZ ZUR IV-WEITERENTWICKLUNG  

Ein Schritt in die richtige Richtung – folgt eine Trendwende?  

Das Parlament hat endlich eine zukunftsgerichtete IV-Reform beschlossen. Es hat im 
Rahmen der IV-Weiterentwicklung Voraussetzungen geschaffen, damit die Integration 
in den Arbeitsmarkt verbessert werden kann. «Es ist zu hoffen, dass damit eine Trend-
wende eingeläutet wurde und das IV-System insgesamt verbessert wird», sagt Verena 
Kuonen, Präsidentin von Inclusion Handicap. «Zu lange standen lediglich Sparmass-
nahmen auf dem Buckel von Menschen mit Behinderungen im Vordergrund.». Der Na-
tionalrat hat heute die letzte Differenz im Rahmen der IV-Weiterentwicklung ausge-
merzt. Die Schlussabstimmung ist noch ausstehend. 

«Es ist einerseits erfreulich, dass sich das Parlament zu einer Reform durchringen konnte, 
bei der konstruktive Lösungen und nicht nur Sparmassnahmen im Vordergrund stehen», prä-
zisiert Kuonen. «Andererseits gilt es nun, weiterhin bestehende Baustellen im IV-System 
auszumerzen, namentlich bei den Gutachten.» 

Auch dank dem Einsatz der Behindertenorganisationen hat sich das Parlament gegen einige 
einschneidende Sparmassnahmen ausgesprochen. Inclusion Handicap ist erleichtert, dass 
Forderungen wie die Kürzung der Kinderrenten und der Reisekosten für Eltern oder die Aus-
richtung einer ganzen IV-Rente erst ab einem Invaliditätsgrad von 80% keine Mehrheit fan-
den. Sparmassnahmen sind ohnehin nicht angebracht: Die IV-Sanierung ist aufgrund frühe-
rer Reformen auf Kurs. Betroffene müssen schon heute den Gürtel sehr eng schnallen, da 
die Praxisverschärfungen und die Sparmassnahmen der letzten Revisionen auf dem Buckel 
von Menschen mit Behinderungen ausgetragen wurden.  

Förderung der beruflichen Eingliederung ist die beste Sparmassnahme 

«Die berufliche Eingliederung von Menschen mit Behinderungen ist eine nachhaltige Mass-
nahme», sagt Verena Kuonen. «Und hier setzt die Revision richtigerweise an. Als Nebenef-
fekt können mittelfristig auch die Ausgaben der IV gesenkt werden.» Diverse Beschlüsse wie 
der Ausbau von Beratungsangeboten, die Erweiterung von Integrationsmassnahmen oder 
der Früherfassung sollen Personen helfen, im Arbeitsmarkt zu bleiben oder Fuss zu fassen. 
«Dies sind zukunftsgerichtete Massnahmen», bilanziert Kuonen. «Menschen mit Behinde-
rungen wollen und können arbeiten. Nun ist es aber ebenso wichtig, dass die Instrumente 
auf ihre Wirkung überprüft werden.» Für Inclusion Handicap ist klar: Die beschlossenen Neu-
erungen sind für die Arbeitsmarktintegration von Menschen mit Behinderungen nur ein erster 
Schritt. Ohne stärkeres Engagement der Arbeitgeber geht es nicht.  

Auch wenn die Stossrichtung der IV-Weiterentwicklung in die richtige Richtung geht, trifft 
auch diese Reform einen Teil der Menschen mit Behinderungen einschneidend. Das stufen-
lose Rentensystem in der vorliegenden Form beinhaltet für Versicherte mit einem Invalidi-
tätsgrad zwischen 61 und 69 Prozent schmerzhafte Rentenkürzungen. Es ist unverständlich, 
dass gerade diejenigen Personen Einbussen in Kauf nehmen müssen, die es auf dem Ar-
beitsmarkt ohnehin sehr schwer haben.   
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Baustellen bleiben 

Eine grosse Baustelle bleibt die Qualitätssicherung bei den medizinischen Gutachten. Zwar 
wurden einige sinnvolle und wichtige Massnahmen beschlossen, die jedoch kaum ausrei-
chen dürften. Zahlreiche Gutachterinnen und Gutachter verfassen immer wieder tendenziöse 
Berichte, die im Gegenzug mit weiteren, lukrativen Aufträgen durch die IV-Stellen belohnt 
werden. Diese Praxis wird mit den Beschlüssen im Rahmen der IV-Weiterentwicklung nicht 
grundlegend verändert. Dies hat auch Bundesrat Alain Berset erkannt, der eine externe Un-
tersuchung des Gutachterwesens anordnete. Inclusion Handicap will dieser Hand bieten und 
hat eine Meldestelle für die Opfer der IV-Willkür im Bereich der medizinischen Gutachten ein-
gerichtet. Der Dachverband wird die weiteren Entwicklungen bei den IV-Gutachten genau 
beobachten.   

Begriffsproblematik muss gesamthaft gelöst werden 

Die Detailberatungen gingen heute mit der Bereinigung der letzten Differenz zu Ende: Der 
Nationalrat verzichtet vorderhand auf die Umbenennung von «Kinderrenten» in «Zusatzrente 
für Eltern». Inclusion Handicap unterstützt diesen Entscheid. Der Ständerat hatte bereits ein 
Kommissionpostulat überwiesen, wonach sämtliche Begrifflichkeiten in der Sozialversiche-
rungsgesetzgebung überprüft werden sollen. Dies ist richtig, da einige Begriffe einen abwer-
tenden Charakter haben. Hier herrscht Handlungsbedarf: Es ist zu vermuten, dass der UNO-
Ausschuss für die Rechte der Menschen mit Behinderungen die Schweiz deswegen rügen 
wird, wenn er die Empfehlungen zur Umsetzung der Behindertenrechtskonvention im Spät-
sommer dieses Jahres veröffentlichen wird.  

«Auch die Entwicklung bei den Begrifflichkeiten werden wir im Auge behalten», erklärt Ve-
rena Kuonen. «Die Beschlüsse der IV-Weiterentwicklung lassen zwar hoffen, dass eine 
Trendwende stattgefunden hat und nicht nur ausschliesslich auf Kosten von Versicherten ge-
spart wird. Klar ist aber auch, dass auch in Zukunft noch viel zu tun ist: Für eine vollumfängli-
che Teilhabe an der Gesellschaft sind faire IV-Leistungen unabdingbar.» 

Auskunft:  

Julien Neruda, Geschäftsleiter Inclusion Handicap:  
julien.neruda@inclusion-handicap.ch / 078 666 02 59 

Inclusion Handicap ist die vereinte Stimme der rund 1,7 Mio. Menschen mit Behinderungen in der 
Schweiz. Der politische Dachverband der Behindertenorganisationen setzt sich für die Inklusion und 
die Respektierung der Rechte und Würde aller Menschen mit Behinderungen ein. Inclusion Handicap 
vereint 20 gesamt-schweizerische und sprachregionale Behindertenverbände, ist die Interessenvertre-
tung für Menschen mit Behinderung und bietet ihnen Rechtsberatung an. Die politischen Positionen 
werden in Zusammenarbeit mit den 20 Mitgliederorganisationen erarbeitet. 

Die Mitgliederorganisationen von Inclusion Handicap 
Asrimm | autismusschweiz | FRAGILE Suisse | GELIKO (Schw. Gesundheitsligen-Konferenz) |  

inclusione andicap ticino | insieme Schweiz | PluSport | pro audito Schweiz | Procap | Pro Infirmis | Pro 
Mente Sana | Schw. Blinden- und Sehbehindertenverband (SBV) | Schw. Gehörlosenbund (SGB) | 
Schw. Multiple Sklerose Gesellschaft | Schweizer Paraplegiker-Vereinigung | Schw. Stiftung für das 

cerebral gelähmte Kind | Schw. Zentralverein für das Blindenwesen (SZBlind) |  
Sonos – Schw. Hörbehindertenverband | Verband Dyslexie Schweiz | Vereinigung Cerebral Schweiz 
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